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1.Beiblatt 

297/.1.:8. 

zu ,1,/J 

12. Juli 1955 

A n ~..l' 1: g e _b e a n t wo. r tun ß. 

:BUndesminister für Justiz Dr. Kap f e r hat auf die von den 
Abg. W i m b erg ~ r und Genossen in der Sitzung ~es Nationalrates vom 
l~. Juni d.J. an~ gerichtete Anfrage9 betreffend das Verhalten des 
Präsidenten der Rech~sanwaltskammer für Wien, Niederöeterreich un~ das 
Burgenland DrQ Hunne; den anfragenden Abgeordneten Gleich8~hriften des 
von ihm e1ngeholte~ Berichtes des Ausschusses deX" genannten Rechtsanwalts­
kammer vom2a.6 .. 1955, Zl .. 1502/55~ der Sondernummer des Nachrichtenblattes 
der österreichischen Rechtsanwaltschaft vom 14.6.1955 und des an' den er­
wähnten Xammerausschuss gerichtet.enScthrei.bensdes Präsidenten Dr. Hunna. 
vom 6.6.1955 übermittelt .. 

Im übrigen hat der Bundesminister die an ihn geriohteten zwei An­
fragen fo1gender~as8en beantwortet: 

1.) (Wurde der in dem Schreiben der Reohtsanwalt8~mmer fUr Wien. 
Hlederösterreioh und das Burgenland unternommene Sohritt überhaupt von der 
zuständigen Stelle der Anwaltska~er, nämlich dem Kammerausschuss, 
be.chlossen? ) . 

Das an die österreichisohe Bundesregierung gerichtete Schreiben vom 

10. (richtig 9.) .i 1955 des Präsidenten der RechtsanwaltskammerfUrWien, 
Nieder6sterreich und das Burgenland, Di'. Emerich Hunna. und dietfbereendung 
von GlelchschriffendielJes Schr.eibens am 10.5.1955 an· die Herren Vi$ekarusler 
Dr. Schärf, .Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten Dipl.-Ing.:pr.h.c. 
F161, Staatssekretär Dro Kreisky, Präsident des Nationalrates Dr. Hurde_, 

GeneXOli.lsekretäre Dr. Ma1eta. und Dr. Pittcrmann, Na.tionalrat Zeillinger und dle 

Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika, von Frankreich und dee König­
reichs Grossbzitannien wurden ohne vorherige Besohlussfassung des AU$sohussea 
der genannten Reohteanwa1tskammer abgefertigt$ 

Der (ammeraussohuss hat mit Besohluss vom 7.6.1955 zwar festgestellt, 
dass die Initiative zu dem dargestellten Vorgehen Dris~Hunna gemäss §28 Abs.l 
lit. e RAO. in den gesetzlichen Wirkungskreis des Kammerausschussee falle, 
darUber hinaus a.ber für·den Präsidenten deY Reohtsanwaltska.mmer eines demo- . 
kratiechen Staates begründeter Anlass bestehe, sachliohen Bedenken gegen eine 
1n Auss~cht genommene innerstaa.tliche oder zwisohenstaa.tliche Regel~ 
reohtzeitig Ausdruck zu gebeno 
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2.) (Halt eil Sie das Vorgeh'~m des Präa1denten der Reohts&nwaltskammer 
tUr Wien, Nle4e1"~ateneioh und das Burgenland mit den; im § 2 des' Di-szipllnaJ.'uo 
statuts autse$tellten Pfliohten 1m Einklang,das Ansehen ,des Berufes inner­
halb und aU8serhalb des Berufes nicht zu beeinträohtigen?) 

. Die Beurteilung der Frage, ob Kammerpräsident Dr. Hunnaduroh das in 
der gegenständlichen parlamentarischen Anfrage dargestellte Verhalten eine 

. " 

Verletzung seiner pflichten nach § 2 des D:1szip11na.rstatuts begangen h~t, un-

terliegt aU88chlleas11ch dem dafür zuständigenD18zipllnarrat der,Reohtsan-

. 1falt.~iJlmer tür Wien. Nie~erassterreioh und das Burgenland. Ich habe daher 

48. 8ena~ten Plsz1plinarratden Inhalt der parlamentarisohen Anfrase Bur 
weiteMn Veranlaa.ung pmä.as § 2' des DlII1p11:na.rstatuts.ur Kenntnia 
«ebraobt~ 

-............ .. 
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